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R u N d E R L A S S E

Nr. 14 Gewährung von Vorschüssen in besonderen Fällen. RdErl. d. HMdJIE v. 17. 07. 
2013 (2105 - Z/C2 - 2013/2228 - Z/A2) – JMBl. S. 585 – – Gült.-Verz. Nr. 3230 –

Aufgrund der nr. 5 der vorschussrichtlinien vom 23. november 2012 (stAnz. s. 1343) wird 
bestimmt:

§ 1

(1) den Leiterinnen und Leitern der beschäftigungsbehörden wird vorbehaltlich des Abs. 2 
für ihren jeweiligen zuständigkeitsbereich die befugnis übertragen, über die gewährung von 
vorschüssen in besonderen fällen zu entscheiden.
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(2) der präsidentin oder dem präsidenten des hessischen verwaltungsgerichtshofs, des 
hessischen Landesarbeitsgerichts und des hessischen Landessozialgerichts wird für ihren 
geschäftsbereich die in Abs. 1 bezeichnete befugnis übertragen. 

§ 2

dieser runderlass tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.

Nr. 15 Bestimmungen über die Einziehung von Kosten sowie von Geld beträgen nach  
§ 1 Abs. 1 der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung im Bereich der Justizverwal-
tung (Kosteneinziehungs bestimmungen – KEBest –). RdErl. d. HMdJIE v. 22. 07. 2013 
(5230 - Z/C3 - 2010/11235 - Z/C) – JMBl. S. 586 – – Gült.-Verz. Nr. 4300 –

I n h a l t

Erster Teil

Einziehung von zum Soll gestellten Kosten

nr. 1 sollstellung

nr. 2 einforderung

nr. 3 stundung

nr. 4  mahnung

Zweiter Teil

Beitreibung von Kostenforderungen

nr. 5 Allgemeines

nr. 6 zwangsvollstreckung in körperliche sachen

nr. 7 zwangsvollstreckung in forderungen und andere vermögensrechte

nr. 8 zwangsvollstreckung in das unbewegliche vermögen

nr. 9 geltendmachung von Kostenforderungen in insolvenzverfahren

nr. 10 einstellung der zwangsvollstreckung

nr. 11 Amtshilfe der Kassen bei der Kosteneinziehung
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dritter Teil

Einziehung von nicht zum Soll gestellten Kosten und Anforderung von Geldbeträgen 
nach § 1 Abs. 1 der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung

nr. 12 Kosten ohne sollstellung

nr. 13 geldbeträge nach der einforderungs- und beitreibungsanordnung

Vierter Teil

Niederschlagung, Löschung, Auszahlung

nr. 14 niederschlagung

nr. 15 Löschung des Kostensolls

nr. 16 Auszahlung

Fünfter Teil

Behandlung sonstiger einzuziehender Beträge

nr. 17 Ansprüche nach § 1 Abs. 1 nr. 4a, 6, 7 und 10 der Justizbeitreibungsordnung

nr. 18 geldbußen nach §§ 24 und 24a sowie verfahrenskosten nach § 25a des 
straßenverkehrsgesetzes

Sechter Teil

Schlussbestimmungen

nr. 19 in-Kraft-treten

Erster Teil

einziehung von zum soll gestellten Kosten

1 Sollstellung

fällige gerichtskosten werden von den jeweiligen behörden über das Kosteneinzie-
hungsverfahren JuKos eingefordert. das verfahren ist in der dienstanweisung JuKos 
verbindlich geregelt.
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2 Einforderung

2.1 hat der Kostenschuldner ein elektronisches gerichts- und verwaltungspostfach oder 
ein de-mail-postfach, wird die Kostenrechnung vom rechenzentrum elektronisch an 
ihn übersendet. ist dies nicht der fall, dann wird die Kostenrechnung vom rechenzen-
trum formlos übersendet.

2.2 der fälligkeitstag bestimmt sich nach dem tag der Absendung der Kos ten rechnung 
und nach der zahlungsfrist. die zahlungsfrist beträgt regel mäßig zwei Wochen. sie 
kann im einzelfall bis auf drei tage herabgesetzt werden. ergeht die zahlungsauffor-
derung in das Ausland, so ist in der regel eine zah lungsfrist von einem monat zu 
setzen. ist es zur sicherung des Kosten anspruchs erforderlich, kann die vollstreckung 
ausnahmsweise gleich zeitig mit der übermittlung der Kostenrechnung beginnen.

2.3 Wen die gerichtskasse in Anspruch zu nehmen hat, bestimmt die Kos tenbeamtin oder 
der Kostenbeamte der jeweiligen behörde bei der erfassung im system JuKos. ist 
der betrag nach einer mithaftanfrage der gerichts kasse von einer oder einem mithaf-
tenden zahlungspflichtigen ein zuziehen, ist er gegen diese oder diesen gesondert zum 
soll zu stellen.

2.4 ist jemand nach Kostenrecht verpflichtet, wegen der Kostenschuld die zwangs voll-
streckung in ein bestimmtes vermögen zu dulden (duldungs pflichtiger), werden die Kos-
ten durch die Kostenbeamtin oder den Kos ten beamten angefordert. An die stelle der 
zahlungs aufforderung und der frist setzung für die zahlung tritt die Auf for derung, we-
gen der in der Kos ten rechnung angegebenen Kostenschuld die zwangs vollstreckung 
in das näher zu bezeichnende vermögen zu dulden. sind duldungs pflichtige zu gleich 
zahlungspflichtig, so sind sie zur zahlung und zur dul dung aufzu fordern.

3 Stundung

3.1 Kostenforderungen dürfen nur gestundet werden, wenn die Kosten schuld nerin oder 
der Kostenschuldner nicht in der Lage ist, die ganze schuld sofort zu tilgen und eine 
zwangs vollstreckung eine besondere härte bedeuten würde oder wenn ein sicherer 
Anhalt dafür besteht, dass eine sofortige zwangs vollstreckung erfolglos wäre, bei 
gewäh rung einer frist oder der bewilligung von teilzahlungen der geschuldete betrag 
aber voraussichtlich entrichtet werden würde. die stundung kann in geeigneten fällen 
davon abhängig gemacht werden, dass die oder der zahlungs pflichtige ihre oder seine 
steuerverhältnisse offen legt oder sich schriftlich damit einverstanden erklärt, dass das 
finanzamt aus ihrer oder seinen steuerakten Auskunft erteilt.

3.2 bei Kostenschuldnerinnen oder Kostenschuldnern, die unter bewährungs aufsicht ste-
hen oder die zu freiheitsentzug ohne Aussetzung zur bewährung verurteilt sind, hat 
die staatsanwaltschaft die gerichtskasse zu informieren und ihr gegebenenfalls die 
bewährungshelferin oder den bewährungshelfer bekannt zu geben, damit zunächst 
von einziehungsmaßnahmen abgesehen werden kann. die gerichtskasse hat – ge-
gebenenfalls über die bewährungs hilfe – auf die Abgabe eines stundungsgesuches 
hinzuwirken. Auf die zusatzbestimmungen zu § 4 der Kostenverfügung (Jmbl. 2002  
s. 353) wird verwiesen. nr. 3.3 satz 2 und nr. 7.2 bleiben unberührt.
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3.3 stundungszinsen werden nicht erhoben. ob im einzelfall sicherheiten (z. b. die Abtre-
tung des pfändbaren teils des Arbeitseinkommens) zu verlangen sind oder ob recht-
zeitig eine sicherungs pfändung, etwa wegen drohenden zugriffs dritter, auszubringen 
ist, entscheidet die gerichtskasse.

3.4 über stundungsgesuche entscheidet die Kassenleiterin oder der Kassen leiter. sie oder 
er kann die befugnis zur stundung bis zum betrag von 5000 euro auf die sachbe-
reichsleiterin oder den sachbereichsleiter und bis zum betrag von 1000 euro und für 
die dauer bis zu zwei Jahren auf die sach bearbeiterin oder den sachbearbeiter über-
tragen. in zweifelsfällen ist die entscheidung der behördenleitung einzuholen. bei der 
bewilligung von teil zahlungen wird der Kostenschuldnerin oder dem Kostenschuldner 
durch den stundungs bescheid des systems JuKos mitgeteilt, dass im falle unpünkt-
licher zahlung die zahlungserleichterung als aufgehoben gilt und die bei treibung der 
gesamten schuld erfolgt.

3.5 in geeigneten fällen, insbesondere bei stundungen über zwei Jahre hinaus, hat die 
gerichtskasse durch die Kostenbeamtin oder den Kostenbeamten die mithaftverhält-
nisse feststellen zu lassen. die mithaftenden zahlungspflich tigen sind in diesen fällen 
unter übermittlung einer nicht mit der zahlungs aufforderung versehenen Kostenrech-
nung vor der entscheidung über das stundungsgesuch zu hören oder von einer ohne 
ihre Anhörung bewilligten stundung alsbald zu benachrichtigen.

3.6 die rechtzeitige zahlung der gestundeten beträge wird durch das system JuKos 
überwacht.

4 Mahnung

4.1 die mahnung der säumigen zahlungspflichtigen erfolgt automatisiert durch das sys-
tem JuKos.

4.2 zahlt eine behörde oder eine Körperschaft des öffentlichen rechts eine Kostenschuld 
auf die zahlungsaufforderung hin nicht und führt die mahnung nicht zum erfolg, ist die 
regelung der Angelegenheit durch die behör denleitung über die zuständige Aufsichts-
behörde herbeizuführen.

Zweiter Teil

beitreibung von Kostenforderungen

5 Allgemeines

5.1 Kostenforderungen sind alsbald nach Ablauf der in der zahlungsaufforderung oder in 
der mahnung gesetzten zahlungsfrist beizutreiben.

5.2 Anzuwenden sind die vollstreckungsmaßnahmen, die nach Lage des falles am 
schnellsten und am sichersten zum ziele führen; dabei soll auf die persönlichen 
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und wirtschaftlichen verhältnisse der zahlungspflichtigen und ihrer familien rück-
sicht genommen werden. Anträge auf zwangs verstei gerung oder zwangsverwaltung 
(nr. 8) und auf eröffnung des insolvenzverfahrens (nr. 9) dürfen nur gestellt werden, 
wenn alle anderen voll streckungsmöglichkeiten ausgeschöpft sind und die von der 
vollstreckungs maßnahme ausgehende beeinträchtigung in einem angemessenen ver-
hältnis zur höhe der Kostenforderung steht.

5.3 die gerichtskasse kann rechtsgeschäftliche sicherungen für die von ihr einzuziehen-
den forderungen vereinbaren. zur verfügung über eine erlangte sicherheit ist sie be-
fugt, soweit sie im rahmen ihrer Aufgaben als vollstreckungsbehörde (z. b. bei Auf-
hebung von vollstreckungsmaßnahmen) liegt, es zur befriedigung aus der sicherheit 
erforderlich ist (z. b. zur Kün digung und zur pfandverwertung) und die verfügung der 
erfüllung rechtlich begründeter Ansprüche dient. Andere verfügungen über die sicher-
heit (z. b. Löschungsbewilligung, verzicht auf die sicherheit an anderen fällen, zu-
stimmung von rangänderungen, pfandfreie Abschreibung von trennstücken usw.) 
bleiben der behördenleitung vorbehalten. bei der einziehung von forderungen ist die 
gerichtskasse – soweit nichts anderes bestimmt ist – auch zur Annahme an erfüllungs 
statt oder erfüllungshalber (§ 364 bgb) und zur genehmigung einer schuldübernah-
me (§§ 414 ff. bgb) ermächtigt. hinsichtlich der der gerichtskasse nach satz 2 und 4 
zuste henden befugnisse bedarf es zur vornahme der in satz 3 genannten rechtsge-
schäfte der einwilligung der behördenleitung. dasselbe gilt für den Abschluss eines 
vergleiches (vgl. nr. 2 zu § 58 Lho).

5.4 bezüglich der Abgabe von erklärungen in verbraucherinsolvenzverfahren wird auf § 8  
der Anord nung über die vertretung des Landes hessen im geschäftsbereich des mi-
nisteriums der Justiz, für integration und europa vom 20. märz 2012 (stAnz. s. 411) 
hingewiesen.

5.5 ist die zwangsvollstreckung in ein vermögen nach den anzuwendenden vor schriften 
der zivilprozessordnung (zpo) nur zulässig, nachdem dritte zur dul dung der vollstre-
ckung verurteilt worden sind, und können diese nach Kostenrecht als duldungspflich-
tige in Anspruch genommen werden, so ist nach nr. 2.4 zu verfahren.

5.6 bei den im verwaltungszwangsverfahren nach den vorschriften der zpo statt findenden 
zustellungen von Amts wegen werden die tätigkeiten der urkunds beamtin oder des 
urkundsbeamten der geschäftsstelle von Kassen bediensteten wahrgenommen.

5.7 für die einziehung von Kostenforderungen im Ausland und für die ein ziehung aus-
ländischer Kostenforderungen gelten die vorschriften der rechts hilfe verordnung für 
zivilsachen.

6. Zwangsvollstreckung in körperliche Sachen

6.1 bei Kostenforderungen bis einschließlich 100 euro ist mit der vornahme der zwangs-
vollstreckung in körperliche sachen eine vollziehungsbeamtin oder ein vollziehungsbe-
amter zu beauftragen. der vollstreckungsauftrag wird durch eine schriftliche verfügung 
erteilt (§ 6 Abs. 3 satz 2 Jbeitro).
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6.2 bei Kostenforderungen von mehr als 100 euro ist von der gerichtskasse die zuständi-
ge gerichtsvollzieherin oder der zuständige gerichtsvollzieher mit der einholung einer 
vermögensauskunft (§§ 802a Abs. 2 nr. 2, 802c zpo) und ggfs. mit der vollstreckung 
zu beauftragen. die zusammenrechnung mehrerer Kostenforderungen ist zulässig.

6.3 in den vollstreckungsauftrag sind die Kostenschuld und als nebenkosten die durch 
ein ziehungsmaßnahmen veranlassten Kosten aufzunehmen.

6.4 die gerichtskasse überwacht die fristgemäße erledigung der vollstreckungsaufträge 
und überprüft die ihr zurückgegebenen vollstreckungsaufträge auf die richtige Ausfüh-
rung.

6.5 die Ausführung und Abrechnung der vollstreckungsaufträge richtet sich für die vollzie-
hungsbeamtinnen und vollziehungsbeamten nach der dienstordnung für vollziehungs-
beamtinnen und vollziehungsbeamten der Justiz (Jvdo) sowie für die gerichtsvollzie-
herinnen und gerichtsvollzieher nach der gerichtsvollzieherordnung (gvo) und deren 
ergänzungsbestimmungen.

7 Zwangsvollstreckung in Forderungen und andere Vermögensrechte

7.1 der pfändungsbeschluss muss die Aufforderung zur Abgabe der in § 840 Abs. 1 zpo 
genannten erklärungen enthalten. der für die drittschuldnerin oder den drittschuldner 
bestimmten Ausfertigung des pfändungsbeschlusses sind ein freiumschlag und eine 
vorbereitete erklärung nach § 840 zpo beizufügen.

7.2 Werden gerichtskosten von in hessen inhaftierten gefangenen geschuldet, für die ei-
gengeld verwahrt wird, so hat die gerichtskasse ihre befriedigung durch Aufrechnung 
gegen über dem Anspruch der oder des gefangenen auf rückzahlung des in verwah-
rung genommenen geldbetrages nach §§ 387 ff. bgb herbei zu führen, soweit nicht  
§ 51 Abs. 4 satz 2 des strafvollzugsgesetzes entgegen steht. die Aufrechnung wird in 
der regel auf ersuchen der gerichts kasse durch die vollzugsanstalt erklärt.

7.2.1 bei der Aufrechnung ist wie folgt zu verfahren:

7.2.1.1 die gerichtskasse als vollstreckungsbehörde ermächtigt die Leiterin oder den 
Leiter des zuständigen verwaltungs-competence-centers (vcc), in ihrem  
namen gegenüber der oder dem gefangenen oder der Arrestantin oder dem 
Arrestanten die Aufrechnung zu erklären. sofern die Kosten schuld nicht als-
bald in voller höhe gedeckt werden kann, ist die Aufrechnung bei vorliegen der 
voraussetzungen bis zum einzug der gesamten Kostenschuld jeweils erneut 
zu erklären, ohne dass es hierzu einer zusätzlichen ermächtigung durch die 
gerichtskasse bedarf.

7.2.1.2 bei der verlegung von gefangenen gilt die ermächtigung nach nr. 7.2.1.1 auch 
für die Leitung des dann zuständigen vcc. die unterlagen sind dem dann 
zuständigen vcc zuzuleiten; die gerichtskasse ist von der verlegung zu unter-
richten.

7.2.1.3 die gerichtskasse unterrichtet die Leiterin oder den Leiter des zuständigen 
vcc, wenn sich die höhe der Kostenschuld ändert.
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7.2.1.4 Anträge auf erlass der Kostenschuld, gewährung von stundung oder von 
raten zahlungen, die über die Justizvollzugsanstalt oder dem vcc vorgelegt 
wer den, sind der gerichtskasse unverzüglich zur entscheidung zuzuleiten. 
im Allgemeinen ist die erklärung der Aufrechnung bis zur entscheidung der 
gerichts kasse über den Antrag zurückzustellen. in zweifelsfällen ist die ver-
fahrensweise mit der gerichts kasse abzustimmen. dies kann z. b. angebracht 
sein, wenn ein stun dungs antrag hin sichtlich derselben forderung bereits ab-
gelehnt ist und andere Antragsgründe nicht ersichtlich sind.

7.2.1.5 unabhängig von den vorstehenden regelungen kann die gerichtskasse auch 
wei terhin unmittelbar die Aufrech nung erklären.

7.2.1.6. Auf den für die Aufrechnungserklärung vorgesehenen amtlichen vordruck  
JK 79 wird hingewiesen.

eigengeld von untersuchungs gefangenen ist in höhe von 20 vom hundert des für hes-
sen festgesetzten sozialhilferegelsatzes für Allein stehende, aufgerundet auf volle euro, 
nicht in Anspruch zu nehmen. bei an deren von einer vollzugsanstalt in verwahrung 
genommenen ver mögens stücken, die pfändbar sind, ist der Anspruch der oder des 
gefan genen auf herausgabe zu pfänden. der oder dem gefangenen sind sachen bis 
zum Werte von 400 euro im zeitpunkt der pfändung zu belassen.

8 Zwangsvollstreckung in das unbewegliche Vermögen

8.1 zur stellung eines Antrages auf zwangsversteigerung oder zwangsver waltung ist die 
einwilligung der Leitung der behörde, der die gerichtskasse angehört, erforderlich.

8.2 für die zwangsvollstreckung durch eintragung einer sicherungshypothek sind zur er-
zielung des gesetzlichen mindestbetrages die hinzurechnung der Kos ten des beitrei-
bungsverfahrens sowie eine zusammenrechnung meh rerer Kostenforderungen, auch 
aus verschiedenen rechtssachen, zulässig. für mehrere Kostenforderungen verschie-
dener hes sischer gerichtskassen ist, wenn die Kostenschuldnerin oder der Kosten-
schuldner ihren oder seinen Wohn sitz in hessen hat, der eintragungsantrag von der für 
den Wohnort zustän digen gerichtskasse zu stellen.

8.3  Kann eine gerichtskasse die eintragung einer sicherungshypothek nicht er wir ken, 
weil ihre forderung nicht hoch genug ist, so hat sie, wenn die Kostenschuldnerin oder 
der Kosten schuldner ihren oder seinen Wohnsitz in hessen hat, die für den Wohnort 
zuständige gerichtskasse zu benach rich tigen, damit diese gegebenenfalls für meh-
rere Kostenforderungen die eintragung einer sicherungshypothek herbeiführen kann. 
Wenn die für den Wohnort zustän dige gerichtskasse die eintragung einer sicherungs-
hypothek für Kosten for derungen anderer gerichtskassen erwirkt hat, übernimmt sie 
deren Kosten for derungen. die beteiligten gerichtskassen sind von der übernahme 
unter mitteilung des Kassenzeichens zu benachrichtigen.

8.4 Wird die einer sicherungshypothek zugrunde liegende forderung getilgt, ist unaufge-
fordert eine Löschungsbewilligung zu erteilen und das grundbuch amt durch übersen-
dung einer durchschrift zu benachrichtigen.



593

9 Geltendmachung von Kostenforderungen in Insolvenzverfahren

9.1 zur stellung eines Antrages auf einleitung eines insolvenzverfahrens wegen einer Kos-
tenforderung ist die einwilligung der Leitung der behörde, der die gerichtskasse ange-
hört, erforderlich.

9.2 ist ein insolvenzverfahren über das vermögen oder den nachlass einer Kostenschuld-
nerin oder eines Kostenschuldners eröffnet, ein Aufgebot der nachlassgläubigerinnen 
und nachlassgläubiger erlassen oder sonst ein ver fahren zur befriedigung der gemein-
samen gläubigerinnen und gläubiger eingeleitet worden, so hat die gerichtskasse ihre 
forderung innerhalb der vorgeschriebenen frist anzumelden.

10 Einstellung der Zwangsvollstreckung

10.1 erheben die schuldnerin oder der schuldner oder dritte einwendungen gegen die 
Kosten forderung oder gegen die Art und Weise der zwangs vollstreckung oder wird ein 
gesuch auf Kostenerlass eingereicht, kann die gerichtskasse die Aufhebung, einstel-
lung oder beschrän kung von vollstre ckungsmaßnahmen anordnen.

10.2 es entscheidet

10.2.1 die Kassenleiterin oder der Kassenleiter
in verfahren, die die vollstreckung in das unbewegliche vermögen oder die 
geltend machung von forderungen in insolvenzverfahren betreffen, sowie bei 
gesuchen auf Kosten erlass.

10.2.2 die sachbereichsleiterin oder der sachbereichsleiter
in verfahren, die die vollstreckung in körperliche sachen, die Abgabe der ver-
mögensauskunft (§ 802c zpo) sowie die vollstreckung in forderungen und 
andere vermögensrechte betreffen.

10.3 von den getroffenen Anordnungen sind die Kostenschuldnerin oder der Kostenschuld-
ner und die sonstigen beteiligten zu unterrichten.

11 Amtshilfe der Kassen bei der Kosteneinziehung

11.1 bei der beitreibung von Kostenforderungen leisten die vollstreckungs behörden einan-
der Amtshilfe (§ 2 Abs. 4 Jbeitro). vollstreckungsbehörden sind die gerichtskassen 
der Länder, die anstelle der gerichtskassen als vollstreckungsbehörden bestimmten 
stellen und die in § 2 Abs. 2 Jbeitro auf geführten behörden.

11.2 die gerichtskasse kann eine andere vollstreckungsbehörde ersuchen, ihre vertretung 
bei maßnahmen zur einziehung oder sicherstellung von Kosten forderungen zu über-
nehmen. erledigt sich ein Amtshilfeersuchen ganz oder teilweise, so ist die ersuchte 
voll streckungsbehörde unverzüglich zu benach richtigen.

11.3 Wird abweichend von der in § 2 Abs. 3 satz 2 Jbeitro getroffenen regelung die ge-
richtskasse um Amtshilfe ersucht, erteilt sie den vollstreckungsauftrag, der auf dem 
ersuchen anzubringen ist. die erteilung des Auftrages wird durch erfassung in Listen 
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oder anhand einer Ablichtung des ersuchens mit dem voll streckungsauftrag registriert. 
nach erledigung wird der vollstreckungsauftrag unmittelbar an die ersuchende voll-
streckungsbehörde zurück gegeben; eine über die vollstreckungs handlung aufgenom-
mene niederschrift ist beizufügen. die einziehung der entstandenen Kosten des bei-
treibungsverfahrens obliegt in solchen fällen der ersuchenden vollstreckungsbehörde. 

11.4 Anträge auf stundung sind der ersuchenden vollstreckungsbehörde zuzu leiten. ent-
scheidungen über stundungsgesuche können in einzelfällen auch von der ersuchten 
gerichtskasse getroffen werden. sie hat ihre ent scheidung der ersuchenden vollstre-
ckungsbehörde mitzuteilen.

dritter Teil

einziehung von nicht zum soll gestellten Kosten und Anforderung von geldbeträgen 
nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- und beitreibungsanordnung

12 Kosten ohne Sollstellung

beträge, die nach § 31 der Kostenverfügung mit Kostennachricht angefordert werden, 
werden über das verfahren JuKos eingefordert. hat der empfänger der Kostennach-
richt ein elektronisches gerichts- oder verwaltungspostfach oder ein de-mail-post-
fach, wird die Kostennachricht vom rechenzentrum elektronisch an ihn übersendet. 
ist dies nicht der fall, dann wird die Kostennachricht formlos übersendet. über die 
einzahlung dieser beträge werden systemgesteuert zahlungsmitteilungen  erzeugt, die 
zu den sachakten zu nehmen sind.

13 Geldbeträge nach der Einforderungs- und Beitreibungsanordnung

13.1 geldbeträge nach § 1 Abs. 1 der einforderungs- und beitreibungsanordnung (ebAo) 
werden zusammen mit den Kosten des verfahrens durch die zuständige Justizbehörde 
mit dem system JuKos von dem zahlungs pflichtigen angefordert.

13.2 Wird die verbindung von geldbetrag und Kosten gelöst und die zustän digkeit zur ein-
ziehung der Kosten der gerichtskasse übertragen (§§ 15, 16 ebAo), gelten für die 
einziehung nr. 1 bis 11. die beitreibung der Kosten ist auf ersuchen der strafvollstre-
ckungsbehörde auszusetzen, wenn der oder dem verurteilten zur zahlung einer bei der 
bewilligung bedingter strafaussetzung auferlegten geldbuße stundung bewilligt oder 
sonst zahlungserleichterung gewährt worden ist.

13.3 die beitreibung von geldbeträgen und den zusammen mit ihnen einzu ziehenden Kos-
ten des verfahrens wird von der zuständigen Justizbehörde veranlasst (§ 2 ebAo).

13.4 die Abrechnung der eingezogenen beträge richtet sich nach nr. 6.5.
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Vierter Teil

niederschlagung, Löschung, Auszahlung

14 Niederschlagung

14.1 die gerichtskasse darf Kostenforderungen niederschlagen, wenn

14.1.1 feststeht, dass die einziehung keinen erfolg haben wird,

14.1.2 die Kosten der einziehung außer verhältnis zur höhe des Anspruchs stehen,

14.1.3 die forderung wegen der wirtschaftlichen verhältnisse der schuldnerin oder 
des schuldners oder aus anderen in ihrer oder seiner person liegenden grün-
den nachweislich dauernd oder in absehbarer zeit nicht einziehbar ist.

14.2 über die niederschlagung entscheidet die sachbereichsleiterin oder der sachbe-
reichsleiter, bei beträgen von mehr als 3 000 euro mit einwilligung der Kassenleiterin 
oder des Kassenleiters. die Kassenleiterin oder der Kassenleiter kann die befugnis zur 
nieder schlagung bei beträgen bis zu 500 euro auf sachbearbeiterinnen und sachbe-
arbeiter übertragen. Kleinbeträge werden programmgesteuert niedergeschlagen; einer 
besonderen Anordnung bedarf es nicht.

14.3 vor der niederschlagung hat die gerichtskasse die Kostenbeamtin oder den Kosten-
beamten um Auskunft zu ersuchen, ob die sachakten hinweise auf das vorhandensein 
pfändbarer Ansprüche der oder des zahlungspflichtigen ergeben sowie ob und für 
welche beträge weitere zahlungspflichtige haften.

14.4 von jeder niederschlagung wird bei beträgen ab 50 euro programmgesteuert eine 
nachricht zur sachakte erteilt, die den grund der niederschlagung ausweist.

14.5 die nachträgliche zahlung eines mitgeteilten niedergeschlagenen sollbetrages wird zu 
den sachakten mitgeteilt.

14.6 nach der niederschlagung ist das einziehungsverfahren wieder aufzu nehmen, wenn 
sich eine möglichkeit zur einziehung ergibt. der oder dem zahlungspflichtigen ist die 
nieder schlagung nicht bekannt zu geben.

15 Löschung des Kostensolls

15.1 das Kostensoll darf durch eingabe einer sollminderung nur gelöscht werden, wenn

15.1.1 sich die einziehung der Kostenforderung nach gesetzes- oder verwaltungs-
bestimmungen als unzulässig erweist,

15.1.2 die forderung erlassen ist (§ 117 Lho),

15.1.3 ein zur tilgung der forderung gezahlter betrag nicht in die verfügungsgewalt 
der gerichtskasse gelangt ist, die zahlung jedoch rechtsgültig bewirkt ist oder 
die forderung nach der entscheidung der dafür zuständigen stelle wegen der 
haftung des Landes für Amtspflichtverletzungen von Justiz be diens teten nicht 
einziehbar ist,
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15.1.4 die forderung in anderer Weise als durch zahlung oder Aufrechnung (z.b. 
durch Annahme an erfüllungs statt) getilgt oder wenn sie im vergleichswege 
ermäßigt worden ist,

15.1.5 die sollminderung von der Kostenbeamtin, dem Kostenbeamten oder von der 
Aufsichts behörde veranlasst wird,

15.1.6 eine Kostenforderung nach nr. 8.3 von einer anderen gerichtskasse über-
nommen wurde.

15.2 das soll von Kosten, deren nachforderung wegen Ablaufs der gesetzlich bestimmten 
fristen oder deren einziehung wegen der von der oder dem zahlungspflichtigen erho-
benen einrede der verjährung nicht mehr zulässig ist, darf erst gelöscht werden, wenn 
über die frage der ersatzpflicht ent schieden ist. in der Löschungsverfügung ist zu 
vermerken, mit welchem ergebnis die ersatzpflicht geprüft worden ist.

15.3 der erlass einer Kostenforderung wirkt nur gegenüber der gesuchstellerin oder dem 
ge suchsteller, soweit nicht in der entscheidung etwas anderes bestimmt ist.

15.4 Wird die Löschung von der Kostenbeamtin oder dem Kostenbeamten ver anlasst oder 
sind die Kosten erlassen worden, wird die sollminderung im system JuKos durch die 
sachbearbeiterin oder den sach bearbeiter einge geben. in allen anderen fällen erfolgt 
die eingabe durch die sachbereichs leiterin oder den sach bereichsleiter.

15.5 Kassenanordnungen, die Löschungsverfügungen enthalten, sind auf Anforderung der 
zuständigen bezirksrevisorin oder dem zuständigen bezirksrevisor zur einsicht zuzu-
leiten.

16 Auszahlung

16.1 Kosten werden nur auf Anordnung der zuständigen stelle (Kostenbeamtin, Kosten-
beamter, Aufsichtsbehörde) zurückgezahlt. ist der zurückzuzahlende betrag zum soll 
gestellt, bescheinigt die sachbearbeiterin oder der sach bearbeiter die einzahlung 
nach einsicht in die sofortauskunft des systems JuKos auf der Kassenanordnung 
und verfügt die rückzahlung. die rück zahlung ist im verfahren JuKos zu buchen. 
sind Kosten zurück zu zahlen, die nicht zum soll gestellt sind, soll sich die gerichtskas-
se durch stichproben von der richtigkeit der buchungsangaben anhand der eigenen 
buchungs unterlagen über zeugen.

16.2 die rückzahlung von geldbeträgen im sinne des § 1 Abs. 1 ebAo sowie von in straf-
verfahren sichergestellten oder beschlagnahmten geldbeträgen, die nicht gegen-
ständlich zu ver wahren sind, bedarf der Anordnung der voll streckungsbehörde. die 
Anordnung wird auch dann von der vollstreckungs behörde erlassen, wenn außer dem 
geldbetrag auch Kosten des verfahrens oder der strafvollstreckung zurückzuzahlen 
sind. im übrigen gilt nr. 16.1 ent sprechend.

16.3 die oder der empfangsberechtigte ist von der Anordnung der rückzahlung, gegebe-
nenfalls unter übersendung einer berichtigten Kostenrechnung, zu benach richtigen. 
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einer besonderen benachrichtigung bedarf es nicht, wenn bei der Auszahlung im un-
baren zahlungsverkehr der grund der rückzahlung aus reichend bezeichnet werden 
kann.

16.4 eingezogene beträge, die nicht der Justizverwaltung zustehen (durchlau fen de gelder), 
werden auf grund einer Auszahlungsanordnung der jeweils zuständigen stelle an die 
empfangsberechtigten ausgezahlt.

Fünfter Teil

behandlung sonstiger einzuziehender beträge

17 Ansprüche nach § 1 Abs. 1 Nr. 4a, 6, 7 und 10 JBeitrO

für die einziehung der in § 1 Abs. 1 nr. 4a, 6, 7 und 10 Jbeitro genannten Ansprüche 
gelten nr. 1 bis 16 entsprechend. diese fälle sind im Allge mei nen register (Ar) zu 
erfassen.

18 Geldbußen nach §§ 24 und 24a sowie Verfahrenskosten nach § 25a des Straßen-
verkehrsgesetzes

18.1 nach § 15 Abs. 3 des hessischen verwaltungsvollstreckungsgesetzes werden 
bußgelder nach §§ 24 und 24a sowie verfahrenskosten nach § 25a des straßen-
verkehrsgesetzes unbeschadet der §§ 92 ff. des gesetzes über ordnungswidrigkeiten 
(oWig) von den gerichtskassen nach den vor schriften der Justizbeitreibungsordnung 
vollstreckt. das gleiche gilt für die voll streckung der Kosten des bußgeldverfahrens.

18.2 die gerichtskasse wird als vollstreckungsbehörde nur tätig, wenn sie um die beitrei-
bung der geldbuße, der Kosten des bußgeldverfahrens sowie um die verfahrenskos-
ten ersucht wird. für die zwangsvollstreckung gelten nr. 6, 7, 10, 11.1 entsprechend. 
über gesuche um stundung entscheidet die nach § 93 oWig zuständige stelle; bei 
den gerichtskassen eingehende stundungsgesuche sind ent sprechend weiterzuleiten.

18.3 die gerichtsvollzieherinnen und gerichtsvollzieher und die vollziehungs beam tinnen 
und vollziehungsbeamten der Justiz führen die beigetriebenen beträge unter Angabe 
der geschäftsnummer unmittelbar an die zuständige stelle ab. für die Abwicklung 
und Abrech nung der vollstreckungsaufträge gilt nr. 6 entsprechend, jedoch ist der 
vollstreckungs auftrag unmittelbar an die zuständige stelle zurückzugeben. die Ar-
beitsanweisung für das edv-unter stützte verfahren „vollstreckungsersuchen zur bei-
treibung von geld bußen und Kosten in verkehrsordnungswidrigkeiten“ (hesoWi) ist 
zu beach ten; die dort vorgesehenen vordrucke sind zu verwenden.

18.4 bußgeldbescheide von verwaltungsbehörden anderer Länder wegen ord nungs-
widrigkeiten nach den §§ 24 und 24a des straßenverkehrsgesetzes werden in hessen 
nach § 15 Abs. 3 des hessischen verwaltungs voll streckungsgesetzes von den ge-
richtskassen vollstreckt, wenn die geld buße erkennbar dem betreffenden Land zu-
steht. nr. 6, 11.3 und 11.4 gelten entsprechend.
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Sechster Teil

schlussbestimmungen

19 In-Kraft-Treten

die runderlasse vom 13.3.2007 (Jmbl. s. 313) und 15.2.2012 (Jmbl. s. 101) werden 
aufgehoben.

dieser runderlass tritt am tage nach seiner veröffentlichung in Kraft.

B E K A N N T M A C H u N G E N

Förderrichtlinie zum Landesprogramm „WIR – Wegweisende Integrationsansätze Re-
alisieren“. Bek. d. HMdJIE v. 05. Juli 2013 (58a8300 - 0004/2011/001) – JMBl. S. 598 – 
 – Gült.-Verz. Nr. 340 –

1. Ziel und Gegenstand der Förderung

ziel der förderung ist die umsetzung einer zukunftsorientierten integrationspolitik für 
menschen mit migrationshintergrund als gesamtgesellschaftliche Querschnittsaufgabe 
unter einbeziehung von menschen mit und ohne migrationshintergrund. insbesondere 
sollen eine Willkommenskultur entwickelt und strukturelle veränderungsprozesse an-
gestoßen und umgesetzt werden, um die integrationsbedingungen langfristig zu ver-
bessern.

folgende maßnahmen können gefördert werden:

1.1 Ausstattung mit mitteln zur beschäftigung einer kommunalen Wir-Koordinationskraft 
zur etablierung eines regionalen integrationsmanagements in hessischen Landkreisen, 
kreisfreien städten und sonderstatusstädten,

1.2 modellprojekte sowohl zum Auf- und Ausbau einer hessenweiten Willkommens- und 
Anerkennungskultur als auch zur interkulturellen Öffnung kommunaler regelinstitutio-
nen und -angebote sowie von vereinen und verbänden,

1.3 innovative integrationsprojekte mit neuen Ansätzen zur nachhaltigen verbesserung der 
integrationschancen von menschen mit migrationshintergrund und zur stärkung der 
eigeninitiative,

1.4 basisqualifizierungen und vertiefungsseminare für ehrenamtliche integrationslotsinnen 
und -lotsen zur stärkung der handlungspotentiale vor ort sowie zum Ausbau des bür-
gerschaftlichen engagements,
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1.5 einsatz von ehrenamtlichen integrationslotsinnen und -lotsen zur stärkung des bürger-
schaftlichen engagements - insbesondere von migrantinnen und migranten,

1.6 bedarfsorientierte und zielgruppengerechte maßnahmen zum erwerb beziehungswei-
se zum Ausbau von deutschkenntnissen bei menschen mit migrationshintergrund, die 
sich dauerhaft und rechtmäßig in hessen aufhalten und die keinen Anspruch auf för-
derung oder keine zulassung nach den §§ 4, 5 und 13 der integrationskursverordnung 
vom 13. dezember 2004 (bgbl. i s. 3370), zuletzt geändert durch verordnung vom  
20. februar 2012 (bgbl. i s. 295, 2013 i s. 86), haben.

2. Antragsberechtigte Träger

2.1 fördermaßnahmen nach nr. 1.1 können von allen hessischen Landkreisen, kreisfreien 
städten und sonderstatusstädten beantragt werden.

2.2 fördermaßnahmen nach nr. 1.2 bis 1.6 können hessenweit von kommunalen, kirchli-
chen und gemeinnützigen trägern beantragt werden. dies gilt auch für gemeinnützige 
migrantenorganisationen.

3. Allgemeine Voraussetzungen der Förderung

3.1 die träger müssen bei Antragstellung eine Konzeption vorlegen.

3.2 dem Antrag ist ein finanzierungsplan für das jeweilige haushaltsjahr beizufügen. der 
zuwendungsempfänger hat die gesamtfinanzierung der maßnahme sicherzustellen.

3.3 voraussetzung für die förderung einer Wir-Koordinationskraft nach nr. 1.1 sind folgen-
de punkte:

a) darlegung der umsetzungsstrategie zu nr. 1.2,

b) einstellung einer Koordinationskraft auf einer vollzeitstelle, wobei die stelle grund-
sätzlich teilbar ist,

c) finanzierung der über den förderfestbetrag des Landes hinaus entstehenden per-
sonal-, Arbeitsplatz- und sachkosten,

d) erklärung des themenbereichs „integration von menschen mit migrationshinter-
grund“ vor ort zur chefsache,

e) darstellung der geplanten zusammenarbeit mit den kommunalen integrationsbeauf-
tragten.

3.4 bei Anträgen nach nr. 1.2 und 1.3 sind in der projektkonzeption die durchführung der 
maßnahme nebst projektziel und zielgruppe, handlungsfeld und bedarf, schwerpunkte 
und sicherung der nachhaltigkeit – zur erreichung selbsttragender strukturen – aus-
reichend zu beschreiben. bei dreijährigen maßnahmen ist die finanzplanung für den 
gesamten durchführungszeitraum bestandteil der Konzeption.

3.5 maßnahmen nach nr. 1.2 und 1.3 müssen vor ort mit der für das thema integration 
von menschen mit migrationshintergrund zuständigen kommunalen stelle abgestimmt 
werden. eine entsprechende bestätigung ist bei Antragstellung vorzulegen.

3.6 bei Lotsenqualifizierungs- und vertiefungsmaßnahmen nach nr. 1.4 und bei maßnah-
men zur sprachförderung nach nr. 1.6 sollen haupt- und nebenamtliche sowie ehren-
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amtliche Lehrkräfte fachliche Kenntnisse für ihre tätigkeit besitzen. bei sprachförder-
maßnahmen ist eine Qualifikation in diesem bereich nachzuweisen.

3.7 die teilnehmerzahl pro sprachkurs soll möglichst 10 bis maximal 25 personen betragen. 
über Ausnahmen hiervon entscheidet das regierungspräsidium darmstadt. Wesent-
liche veränderungen der teilnehmerzahl, die Auswirkungen auf die förderung haben 
könnten, sind dem regierungspräsidium darmstadt möglichst vor Kursbeginn bezie-
hungsweise während des Kursverlaufs schriftlich mitzuteilen. Letzteres gilt auch für Lot-
senqualifizierungs- und vertiefungsmaßnahmen.

3.8 die träger verpflichten sich, entsprechend dem Allgemeinen gleichbehandlungsgesetz 
vom 14. August 2006 (bgbl. i s. 1897), zuletzt geändert durch gesetz vom 5. februar 
2009 (bgbl. i s. 160), im rahmen der projektdurchführung und bei der einstellung 
von personal oder der vergabe von Aufträgen niemanden aus gründen der ethnischen 
herkunft, des geschlechts, der religion, der Weltanschauung, einer behinderung, des 
Alters oder der sexuellen identität zu benachteiligen.

4. Besondere Voraussetzungen der Förderung

4.1 die förderung nach nr. 1.1 setzt voraus, dass die jeweilige Wir-Koordinationskraft ins-
besondere folgende Aufgaben wahrnimmt:

a) nachhaltige entwicklung und Weiterentwicklung sowie unterstützung der interkultu-
rellen Öffnung kommunaler regelangebote und von vereinen und verbänden,

b) entwicklung von Konzepten einer sozialräumlichen Willkommens- und Anerken-
nungskultur,

c) förderung der erstellung oder fortschreibung eines kommunalen integrationsmoni-
tors,

d) Kooperation mit den jeweiligen kommunalen integrationsbeauftragten vor ort,

e) integrationsmanagement (institutionalisierte vernetzung, partizipation und trans-
parenz) zur förderung des dialogs und der Kooperation mit den unterschiedlichen 
Akteuren vor ort sowie den zuständigen stellen der Landesverwaltung,

f) regelmäßiger Austausch und teilnahme an Koordinationssitzungen und Arbeitstref-
fen des Landes.

4.2 modellprojekte nach nr. 1.2 mit folgenden schwerpunkten können gefördert werden:

a) nachhaltige Weiterentwicklung der interkulturellen Öffnung in organisations- und 
personalstrukturen der verwaltung und in zivilgesellschaftlichen organisationen, 
auch in form von tandem- oder verbundprojekten (ein Antragsteller),

b) entwicklung einer Willkommenskultur für neuzuwanderer,

c) entwicklung einer Anerkennungskultur unter berücksichtigung der ressourcen und 
potentiale von menschen mit migrationshintergrund sowie zur vermeidung von dis-
kriminierung.

4.3 innovative integrationsmaßnahmen nach nr. 1.3 können unter einbeziehung der sozial-
räumlichen Anforderungen insbesondere folgende Ansätze einschließen:

a) verbesserung von vernetzung und dialogbereitschaft,
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b) schaffung von transparenz und offenheit,

c) mobilisierung und unterstützung von selbsthilfe,

d) Kompetenzerweiterung,

e) stärkung der Lebensqualität und Abbau von isolation.

4.4 integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.4 und 1.5 sind ehrenamtliche multiplika-
toren und begleiter, nach möglichkeit mit migrationshintergrund, mit ausreichenden 
Kenntnissen in Wort und schrift sowohl in der muttersprache als auch in deutsch.

4.5 basisqualifizierungen (buchst. a bis k) und vertiefungsseminare (buchst. l) für ehren-
amtliche integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.4 sollen zu bestimmten themen 
oder einsatzfeldern stattfinden, zum beispiel:

a) erwartungen, Anforderungen und rahmenbedingungen,

b) rollenverständnis und Auftrag,

c) möglichkeiten und grenzen des ehrenamtes, datenschutz,

d) bedeutung kultursensibler hilfe zur selbsthilfe,

e) interkulturelle und soziale Kompetenzen,

f) (interkulturelle) Kommunikation, gesprächsführung, umgang mit Konflikten, nähe 
und distanz,

g) vernetzungsarbeit und -partner, einrichtungen und ihre Aufgaben vor ort,

h) moderations- und präsentationstechniken,

i) berichtswesen und dokumentation, recherchetraining,

j) basiskenntnisse in rechtsgrundlagen (zum beispiel zuwanderungsrecht, Ausländer- 
und Asylrecht, betreuungsrecht),

k) einführung in das thema des einsatzfeldes (zum beispiel gesundheits-, sozial- und 
rentensystem; erziehung und bildung; Kindergarten- und schulsystem; inklusion; 
Ausbildung und Arbeitsmarkt; sprachfördersystem in deutschland, verbraucher-
schutz, partizipationsmöglichkeiten),

l) vertiefungsseminare können themenspezifisch je nach einsatzfeld stattfinden.

supervision ist keine Qualifizierung im oben genannten sinn.

4.6 Aufgabe der integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.5 ist es, in den städten und 
Landkreisen eine ehrenamtliche mittler- und unterstützungsfunktion zwischen zuge-
wanderten menschen, institutionen der regelversorgung und der Aufnahmegesell-
schaft zu übernehmen. ziel ist hierbei, (neu) zugewanderten die integration vor ort zu 
erleichtern. Weitere Aufgaben sind beispielsweise:

a) persönliche Ansprache von menschen mit migrationshintergrund und information 
über kommunale institutionen, verbände, vereine und ähnliche einrichtungen,

b) Aufklärung über die gesetzlichen integrationsmöglichkeiten und verpflichtungen,

c) motivierung zum erwerb der deutschen sprache und hilfe bei der suche geeigneter 
sprachkurse,

d) begleitung bei Ämter- und behördengängen,

e) vermittlung bei problemlagen an geeignete fach- und regeldienste.
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4.7 in den sprachkursen nach nr. 1.6 sollen neben der sprachvermittlung auch sachver-
halte des alltäglichen Lebens, der familie und erziehung, des Wohnumfeldes, des ge-
sundheits- und bildungssystems und des Arbeitsmarktes – entsprechend der jeweili-
gen zielgruppe – vermittelt werden.

5. Art und umfang der Förderung

5.1 für personalmittel einer fachlich geeigneten Wir-Koordinationskraft nach nr. 1.1 be-
trägt der höchstbetrag der Landesförderung für maximal eine vollzeitstelle nicht mehr 
als 50000 euro der tatsächlich anfallenden personalkosten pro haushaltsjahr nach ta-
rif- und besoldungsrecht. über den genannten förderbetrag hinausgehende personal-, 
Arbeitsplatz- und sachkosten sind durch den Antragsteller zu tragen.

5.2 bei maßnahmen nach nr. 1.2 und 1.3 beträgt die Landesförderung in der regel bis zu 
50 prozent der maßnahmenkosten. zuwendungsfähig sind die im zusammenhang mit 
der durchführung der maßnahme entstehenden personal- und sachkosten.

die förderhöchstdauer beträgt in der regel drei Jahre.

5.3 die förderung eintägiger basisqualifizierungen und vertiefungsseminare nach nr. 1.4 
beträgt in der regel bis zu 75 euro (12,50 euro pro unterrichtsstunde von 45 minuten) 
pro teilnehmenden (für personal- und sachkosten, die ausschließlich für basisqualifi-
zierungen und vertiefungsseminare anfallen, jedoch nicht mehr als die tatsächlichen 
Kosten und ohne bewirtungskosten). basisqualifizierungen sollen einmalig pro person 
insgesamt mindestens 20 bis maximal 36 unterrichtsstunden betragen. vertiefungsse-
minare können pro person maximal 12 unterrichtsstunden pro haushaltsjahr betragen.

5.4 für den einsatz von ehrenamtlichen integrationslotsinnen und -lotsen nach nr. 1.5 wird 
ein festbetrag in höhe von 5 euro pro stunde gewährt. der Arbeitseinsatz kann bei 
maximal 46 Wochen pro haushaltsjahr umfassen:

a) bei einem koordinierend tätigen ehrenamtlichen integrationslotsen pro träger maxi-
mal 9 Wochenstunden,

b) bei anderen ehrenamtlichen integrationslotsen maximal 6 Wochenstunden.

Qualifizierungsstunden nach nr. 5.3 können nicht als einsatzstunden abgerechnet wer-
den.

5.5 bei sprachkursen nach nr. 1.6 werden zuwendungen in form einer festbetragsfinan-
zierung mit 1 euro pro teilnehmer pro unterrichtsstunde von 45 minuten gewährt. eine 
notwendig werdende Komplementärfinanzierung kann durch kommunale mittel, mittel 
des trägers, sonstige drittmittel und teilnehmerbeiträge sichergestellt werden.

5.6 der förderumfang bei sprachkursen nach nr. 1.6 beträgt je nach bedarf pro teilneh-
menden bis zu 300 unterrichtsstunden.

5.7 ein rechtsanspruch auf gewährung von zuwendungen besteht nicht. zuwendungen 
erfolgen im rahmen der jährlich verfügbaren fördermittel.

5.8 förderungen werden nach maßgabe dieser richtlinie und der hessischen Landeshaus-
haltsordnung (Lho), insbesondere der §§ 23 und 44 sowie der vorläufigen verwaltungs-
vorschriften zur Lho (vv Lho § 44) gewährt. die Anlagen Anbest-p/gK zu § 44 Lho 
sind zu beachten.
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6. Abwicklung der Förderung

6.1 zuständige behörde für die Antragstellung und Abwicklung der förderung ist das re-
gierungspräsidium darmstadt. formvordrucke sind auf der homepage www.rp-darm-
stadt.hessen.de abrufbar.

6.2 der Antrag auf förderung (formvordruck) ist von dem maßnahmeträger beim regie-
rungspräsidium darmstadt, 64278 darmstadt, rechtzeitig vor maßnahmebeginn vorzu-
legen, da bereits begonnene maßnahmen nicht förderfähig sind. für maßnahmen nach 
nr. 1.1 bis 1.4 ist der Antrag in zweifacher Ausfertigung einzureichen. Antragsschluss 
für maßnahmen nach nr. 1.1 und 1.3 ist der 31. dezember des Jahres vor maßnahme-
beginn. für maßnahmen nach nr. 1.2 ist es in der regel der 31. dezember des Jahres 
vor maßnahmebeginn.

die zuwendung ist jährlich zu beantragen.

6.3 bei sprachfördermaßnahmen nach nr. 1.6 hat der träger bei Antragstellung zu ver-
sichern, dass die Kursteilnehmenden keinen Anspruch auf eine förderung nach der 
integrationskursverordnung und keine zulassung vom bundesamt für migration und 
flüchtlinge erhalten haben. hiervon können in begründeten fällen Ausnahmen zugelas-
sen werden.

6.4 über Anträge nach nr. 1.1 bis 1.4 entscheidet das für die förderung von integrations-
programmen für menschen mit migrationshintergrund zuständige ministerium. die ent-
scheidung über Anträge nach nr. 1.5 und 1.6 trifft das regierungspräsidium darmstadt.

6.5 die zuwendungen werden vom regierungspräsidium darmstadt bewilligt und ausge-
zahlt. der betroffene magistrat oder der Kreisausschuss erhält vom regierungspräsidi-
um eine Kopie des bewilligungsbescheides, sofern er nicht selbst Antragsteller ist.

6.6 bei maßnahmen nach nr. 1.4 sind die träger verpflichtet, teilnehmer- und Anwesen-
heitslisten zu führen, aus denen der zeitliche umfang der basisqualifizierung oder ver-
tiefungsseminare hervorgeht. Weiterhin sind die tätigkeiten sowie der zeitliche einsatz 
der integrationslotsen nach nr. 1.5 in geeigneter form nachzuweisen.

6.7 die träger sind verpflichtet, bei sprachfördermaßnahmen nach nr. 1.6 teilnehmer- und 
Anwesenheitslisten zu führen, aus denen die Anzahl der tatsächlich geleisteten unter-
richtsstunden zweifelsfrei hervorgeht. für die förderung können nur teilnehmerinnen 
und teilnehmer berücksichtigt werden, deren tatsächliche unterrichtsteilnahme mit 
mindestens 50 prozent nachgewiesen werden kann. die Anwesenheit muss je unter-
richtseinheit von den teilnehmenden durch unterschrift bestätigt werden.

6.8 die maßnahmenträger wirken an evaluierungen des förderprogramms mit.

6.9 ein einfacher verwendungsnachweis ist zusammen mit dem Wirksamkeitserhebungs-
bogen und bei maßnahmen nach nr. 1.1 bis 1.3 einem ergänzenden sachbericht bis 
zum 31. märz des auf die bewilligung folgenden Jahres beim regierungspräsidium 
darmstadt vorzulegen.

die in nr. 6.6 und 6.7 genannten Listen und nachweise sind mit dem verwendungs-
nachweis einzureichen.
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das regierungspräsidium darmstadt legt dem für die förderung von integrationspro-
grammen für menschen mit migrationshintergrund zuständige ministerium bis zum  
31. dezember jeden Jahres einen bericht über die verwendung der fördermittel des 
vorjahres vor.

7. Schlussbestimmungen

7.1 die fach- und fördergrundsätze zum Landesprogramm „förderung von integrations-
maßnahmen für menschen mit migrationshintergrund“ vom 26. August 2010 (stAnz.  
s. 2124) werden aufgehoben.

7.2 die förderrichtlinie zum Landesprogramm „Wir – Wegweisende integrationsansätze 
realisieren“ (stAnz. 30/2013, s. 909) tritt am tage nach der veröffentlichung in Kraft.
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M I T T E I L u N G E N  d E S  P R ä S I d E N T E N 
d E S  J u S T I Z P R ü F u N G S A M T S

J A H R E S B E R I C H T
des Präsidenten des Justizprüfungsamts

für das Jahr 2012

A.

S TA AT L I C H E  P F L I C H T FA C H P R ü F u N G

1. Geschäftsbelastung

Am Jahresende 2011 waren im prüfungsverfahren* . . . . . . . . . . . . . . . .   492 
rechtskandidatinnen/-kandidaten verblieben.

zur staatlichen pflichtfachprüfung gemeldet haben sich im Jahre 2012.   828 
rechtskandidatinnen/-kandidaten, so dass sich 
im berichtjahr insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1320 
rechtskandidatinnen/-kandidaten, im prüfungsverfahren befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche . . . . . .   90

Abbruch von prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0 90

verbleiben . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   1230

geprüfte Kandidaten:

prüfung gemäß § 16 Abs. 2 s. 1 bzw. Abs. 3 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 
(davon 0 Wiederholer)

prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 s. 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  183 
(davon 46 Wiederholer)

von 116 prüfungsausschüssen wurden mündlich geprüft

– erstmalig. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  422

– wiederholt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 658

so dass am Jahresende  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   572 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im prüfungsverfahren verblieben sind.

* die Angaben unter ziffer1 bis 9 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung nicht ein, diese sind unter 
der ziffer 10 dieses berichtes gesondert ausgewertet.
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2. Ergebnisse

von den 658 geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten haben die prüfung

 insgesamt o. Freiversuch Freiversuch

bestanden 464 = 70,52% 340 = 67,86% 124 = 78,98%

– sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%

– gut 13 = 1,98% 7 = 1,40% 6 = 3,82%

– vollbefriedigend 67 = 10,18% 44 = 8,78% 23 = 14,65%

– befriedigend 180 = 27,36% 132 = 26,35% 48 = 30,57%

– ausreichend 203 = 30,85% 156 = 31,14% 47 = 29,94%

Nicht bestanden haben 194 = 29,48% 161 = 32,14% 33 = 21,02%

von den 91 Wiederholern haben 46 = 50,55% (bezogen auf die gesamtzahl aller Kandi-
datinnen/Kandidaten = 6,99%) die prüfung wiederum nicht bestanden.

3. durchschnittspunktzahl

die durchschnittspunktzahlen in den Abschnitten der erfolgreich abgeschlossenen prü-
fungsverfahren betrugen:

  6,44 punkte zivilrecht 
Aufsichtsarbeiten: 6,12 punkte 6,05 punkte strafrecht 
  5,68 punkte Öffentliches recht

  8,92 punkte zivilrecht 
mündliche prüfung: 8,86 punkte 8,97 punkte strafrecht 
  8,69 punkte Öffentliches recht

die erzielten ergebnisse führten im schnitt zu folgender

prüfungsnote (vor hebung): 7,02 punkte

Abschlussnote: 7,04 punkte.

4. Freiversuche

den 157 freiversuchen lagen folgende semesterzahlen zugrunde:

 Fachsemester insgesamt mit Auslandsstudium mit wichtigem Grund

 <= 8 125 0 0

 9 13 9 4

 10 18 18 0

 11 1 1 1
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5. Studiendauer

der staatlichen pflichtfachprüfung haben sich unterzogen nach einem rechtswissen-
schaftlichen studium von

a) erstmals geprüft 
und bestanden 

b) alle Geprüften

4 - 6 Semestern 1 = 0,24% 1 = 0,15%
 7 Semestern 5 = 1,19% 5 = 0,76%
 8 Semestern 92 = 21,96% 119 = 18,09%
 9 Semestern 47 = 11,22% 59 = 8,97%
 10 Semestern 71 = 16,95% 86 = 13,07%
 11 Semestern 49 = 11,69% 69 = 10,49%
 12 Semestern 55 = 13,13% 83 = 12,61%
 13 Semestern 26 = 6,21% 54 = 8,21%
 14 Semestern 15 = 3,58% 34 = 5,17%
 15 Semestern 13 = 3,10% 34 = 5,17%
 16 Semestern und mehr 44 = 10,50% 111 = 16,87%

 Gesamt 419 = 100,00% 658 = 100,00%

Kandidatinnen/Kandidaten.

die längste studiendauer betrug 31 semester.

die durchschnittliche studiendauer betrug für

hessen insgesamt a) 11,15 semester 
 b) 12,00 semester

frankfurter Kandidatinnen/Kandidaten a) 11,39 semester 
 b) 12,22 semester

gießener Kandidatinnen/Kandidaten a) 10,79 semester 
 b) 11,62 semester

marburger Kandidatinnen/Kandidaten a) 11,01 semester 
 b) 11,83 semester.

6. Altersstruktur

die Altersstruktur der im Jahre 2012 geprüften Kandidatinnen/Kandidaten zeigt folgen-
des bild:

bei der meldung zur prüfung waren

36 Jahre und älter 12 = 1,82%
31 bis 35 Jahre 46 = 6,99%
27 bis 30 Jahre 215 = 32,68%
23 bis 26 Jahre 382 = 58,05%
22 Jahre und jünger 3 = 0,46%.

der Anteil der 27-jährigen und älteren Kandidatinnen/Kandidaten beträgt 41,49%.
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7. Anteil weiblicher/männlicher Kandidaten

von den 658 insgesamt geprüften Kandidatinnen/Kandidaten waren 405 (= 61,55%) 
frauen.

unter den 464 erfolgreichen prüfungsteilnehmern waren 271 (= 58,41%) frauen.

der Anteil der frauen an den 157 freiversuchen betrug 92 = 58,60%.

8. Anteil ausländischer/schwerbehinderter Kanditaten

die zahl der geprüften ausländischen oder staatenlosen Kandidatinnen/Kandidaten be-
lief sich auf 56.

18 Kandidatinnen/Kandidaten waren (schwer)behindert.

9. Prüfungsdauer

die prüfungsverfahren der 467 mündlich geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten 
dauerten vom tag der zulassung bis zur mündlichen prüfung:

a) bei regulärer beendigung des prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,59 monate.

b) bei vom Kandidaten verzögerter beendigung des prüfungsverfahrens 
 im durchschnitt 5,64 monate.

c) für alle prüfungsverfahren 
 im durchschnitt 5,60 monate.

10. Prüfungsverfahren zur Notenverbesserung **

Am Jahresende 2011 waren im prüfungsverfahren zur notenverbesserung 62 
rechtskandidatinnen/-kandidaten verblieben.

zur prüfung zum zwecke der notenverbesserung haben sich im Jahr 2012 84 
rechtskandidatinnen/-kandidaten gemeldet, 
so dass sich im berichtsjahr insgesamt 146 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im prüfungsverfahren zur notenver- 
besserung befunden haben.

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 6

Abbruch von prüfungsverfahren und genehmigte rücktritte 
(§ 16 Abs. 1 und Abs. 2 satz 2 JAg) 0 6

verbleiben 140

** die Angaben unter ziffer 10 schließen die Wiederholungsverfahren zur Notenverbesserung gegen Gebühr ein.
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geprüfte Kandidaten:

prüfung gemäß § 16 Abs. 2 satz 1 bzw. Abs. 3 nr. 1 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  23

prüfung wegen täuschung gemäß § 17 Abs. 1 satz 2 JAg 
für nicht bestanden erklärt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  0

von der mündlichen prüfung gemäß § 18 JAg ausgeschlossen 
und die prüfung nicht bestanden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  12

von den prüfungsausschüssen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  65 100 
Kandidaten geprüft, 
so dass am Jahresende 2012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   40 
rechtskandidatinnen/-kandidaten im prüfungsverfahren zur notenver- 
besserung verblieben sind.

von den 100 geprüften rechtskandidatinnen/-kandidaten haben . . . . .  52 
Kandidaten keine verbesserung erreicht, 
während in insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  48 
verfahren folgende verbesserungen erzielt wurden:

a) verbesserung des punktwertes der Abschlussnote:

  2 bis 3 punkte 6 5 bis 6 punkte 0 8 bis 9 punkte 0
bis zu 1 punkt 17 4 bis 5 punkte 1 6 bis 7 punkte 0 9 bis 10 punkte 0
1 bis 2 punkte 20 3 bis 4 punkte 4 7 bis 8 punkte 0 mehr als 10 punkte 0

die durchschnittliche verbesserung betrug 1,52 punkte.

b) verbesserung des notenwertes der Abschlussnote:

keine verbesserung 36

verbesserung um eine notenstufe 27 
um zwei notenstufen 2 
um drei oder mehr notenstufen 0
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Anlage 1

Notenverteilung nach universitäten (Abschlussnote)

Alle Kandidaten Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 6 = 1,66% 5 = 3,29% 2 = 1,38% 13 = 1,98%
vollbefriedigend 32 = 8,86% 20 = 13,16% 15 = 10,34% 67 = 10,18%
befriedigend 99 = 27,42% 40 = 26,32% 41 = 28,28% 180 = 27,36%
ausreichend 101 = 27,98% 53 = 34,87% 49 = 33,79% 203 = 30,85%
nicht bestanden 122 = 33,80% 34 = 22,37% 38 = 26,21% 194 = 29,48% 

bestanden 239 = 66,20% 118 = 77,63% 107 = 73,79% 464 = 70,52%
Punkteschnitt   7,07   7,12   6,89   7,04

Prädikat 38 = 10,53% 25 = 16,45% 17 = 11,72% 80 = 12,16%

Frauen Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 1 = 0,44% 1 = 0,98% 0 = 0,00% 2 = 0,49%
vollbefriedigend 19 = 8,41% 13 = 12,75% 3 = 3,90% 35 = 8,64%
befriedigend 53 = 23,45% 27 = 26,47% 22 = 28,57% 102 = 25,19%
ausreichend 68 = 30,09% 37 = 36,27% 26 = 33,77% 131 = 32,35%
nicht bestanden 84 = 37,17% 24 = 23,53% 26 = 33,77% 134 = 33,09%

bestanden 142 = 62,83% 78 = 76,47% 51 = 66,23% 271 = 66,91%
Punkteschnitt   6,81   6,92   6,57   6,80

Prädikat 20 = 8,85% 14 = 13,73% 3 = 3,90% 37 = 9,14%

Männer Frankfurt Gießen Marburg Hessen

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 5 = 3,70% 4 = 8,00% 2 = 2,94% 11 = 4,35%
vollbefriedigend 13 = 9,63% 7 = 14,00% 12 = 17,65% 32 = 12,65%
befriedigend 46 = 34,07% 13 = 26,00% 19 = 27,94% 78 = 30,83%
ausreichend 33 = 24,44% 16 = 32,00% 23 = 33,82% 72 = 28,46%
nicht bestanden 38 = 28,15% 10 = 20,00% 12 = 17,65% 60 = 23,72%

bestanden 97 = 71,85% 40 = 80,00% 56 = 82,35% 193 = 76,28%
Punkteschnitt   7,43   7,53   7,19   7,38

Prädikat 18 = 13,33% 11 = 22,00% 14 = 20,59% 43 = 17,00%
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Anlage 2

BAföG – Ecknote

7,16 punkte

die ecknote ist die note des Kandidaten, der als letzter zu den ersten 30% aller geprüften 
Kandidaten des berichtsjahres gehört.

Anlage 3

Erste Prüfung

(staatliche pflichtfachprüfung + universitäre schwerpunktbereichsprüfung)

Erste Prüfung Hessen

sehr gut 0 = 0,00%

gut 22 = 4,76%

vollbefriedigend 126 = 27,27%

befriedigend 226 = 48,92%

ausreichend 88 = 19,05%

Gesamt 462 = 100,00%

Anlage 4

Eignungsprüfung nach § 112 a dRiG

zur eignungsprüfung nach § 112 a drig haben sich  4 
prüflinge gemeldet

zurückgenommene oder zurückgewiesene zulassungsgesuche 1

die prüfung haben nicht bestanden 2

die prüfung haben bestanden 1
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B.

Z W E I T E  J u R I S T I S C H E  S TA AT S P R ü F u N G 

1. Geschäftsbelastung:

 Verfahren ohne 
 Notenverbesserungen Notenverbesserungen

Am Anfang des berichtszeit- 
raumes befanden sich 641 93 
in der prüfung:

es begannen die prüfung: 918 220

summe der anhängig gewesenen 
prüfungsverfahren: 1559 313

summe der erledigungen: 872 135

zum ende des berichtzeitraumes 
noch anhängig: 680 117

erledigungen auf sonstige Weise:

Abgebrochen: 0 0

verzichtet: --- 64

sonstige erledigung: 5 0

2. Ergebnisse:

in 211 prüfungsterminen wurden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  1007 
Kandidatinnen und Kandidaten mündlich geprüft.

davon erstmalig im regulären versuch . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  798

als Wiederholer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  74

und als notenverbesserer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

prozentuale Aufteilung nach geschlecht:

Weiblich . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  55 %

männlich. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  45 %

es wurden folgende noten erzielt:

 Geschlecht: alle weiblich männlich

sehr gut 1 1 0
gut 10 4 6
vollbefriedigend 175 84 91
befriedigend 472 265 207
ausreichend 252 151 101
Nicht bestanden 97 55 42
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prozentuale verteilung der verfahren mit Aufteilung nach geschlecht:

a) ohne notenverbesserung

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 1 = 0,11% 1=  0,21% 0 = 0,00%
gut 10 = 1,15% 4 = 0,83% 6 = 1,53%
vollbefriedigend 160 = 18,35% 75 = 15,63% 85 = 21,68%
befriedigend 391 = 44,84% 217 = 45,21% 174 = 44,39%
ausreichend 220 = 25,23% 131 = 27,29% 89 = 22,70%
nicht bestanden 90 = 10,32% 52 = 10,83% 38 = 9,69%

Gesamtergebnis 872 = 100,00% 480 = 100,00% 392 = 100,00%

b) nur notenverbesserung

Geschlecht alle weiblich männlich

sehr gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
gut 0 = 0,00% 0 = 0,00% 0 = 0,00%
vollbefriedigend 15 = 11,11% 9 = 11,25% 6 = 10,91%
befriedigend 81 = 60,00% 48 = 60,00% 33 = 60,00%
ausreichend 32 = 23,70% 20 = 25,00% 12 = 21,82%
nicht bestanden 7 = 5,19% 3 = 3,75% 4 = 7,27%

Gesamtergebnis 135 = 100,00% 80 = 100,00% 55 = 100,00%

Wiederholt geprüft:

1. Wiederholung: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  58

1. Wiederholung ohne Wiedereinstellung. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  14

Wiederholt nicht bestanden: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  29

3. Notenverbesserung:

im Jahr 2012 wurden insgesamt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  208 
prüfungsverfahren zur notenverbesserung beendet.

davon wurden durch Antragsrücknahme vorzeitig erledigt: . . . . . . . . . .  64

durch nichtbestehen vorzeitig erledigt:. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  9

mit der mündlichen prüfung beendet: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  135

davon konnten keine verbesserung erzielen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  42

Verbesserungen um Punkte:

verbesserung um bis zu einem punkt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  46

verbesserung um bis zu zwei punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  35

verbesserung um bis zu drei punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  10

verbesserung um bis zu vier punkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2
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Verbesserungen um Notenstufen:

verbesserung um 1 notenstufe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  37

verbesserung um 2 notenstufen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  2

4. Anzahl der geprüften Kandidatinnen und Kandidaten im Vergleich zu den Vorjahren 
(ohne notenverbesserungen):

 2008 2009 2010 2011 2012

 947 1238 1180 963 872

gegenüber 2011 rückgang um 9% (von 963 auf 872).

5. Altersstatistik:

durchschnittsalter der erstmals zur prüfung Angemeldeten: 29 Jahre 7 monate

durchschnittliches Alter einschließlich der Wiederholer: 29 Jahre 9 monate

Alter des jüngsten prüflings: 25 Jahre 1 monat

Alter des ältesten prüflings: 45 Jahre 8 monate

verteilung auf die einzelnen Altersstufen:

 Anzahl Prozent

25 Jahre 7 0,70%
26 Jahre 58 5,76%
27 Jahre 172 17,08%
28 Jahre 213 21,15%
29 Jahre 197 19,56%
30 Jahre 136 13,51%
31 Jahre 81 8,04%
32 Jahre 46 4,57%
33 Jahre 37 3,67%
34 Jahre 22 2,18%
35 Jahre 10 0,99%
36 bis 40 Jahre 25 2,48%
41 bis 45 Jahre 3 0,30%

Gesamtergebnis 1007 100,00%
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6. Verteilung der Wahlfächer:

Wahlfach Prüflinge Prozent

Arbeitsrecht 197 19,56
Öffentliches recht 199 19,76
sozialwesen 6 0,6
steuern und finanzen 12 1,19
strafrecht 186 18,47
strafvollzugsrecht 0 0
Wirtschaft 84 8,34
zivilrecht 303 30,09
zivilrecht - familienrecht 19 1,89

7. dauer der Prüfungsverfahren

durchschnittliche dauer der prüfungsverfahren: 4 monate 24 tage

verteilung:

dauer Anzahl Prozent

bis 1 monat 1 0,10%
bis 2 monate 1 0,10%
bis 3 monate 0 0,00%
bis 4 monate 56 5,56%
bis 5 monate 678 67,33%
bis 6 monate 154 15,29%
bis 7 monate 10 0,99%
bis 8 monate 0 0,00%
bis 9 monate 2 0,20%
bis 10 monate 0 0,00%
bis 11 monate 0 0,00%
bis 12 monate 0 0,00%
über 12 monate 6 0,60%
k. A.* 99 9,83%

Gesamtergebnis 1007 100,00%

* k. A. = kein Anfang- oder endedatum eingetragen

Wegen einsatzes einer neuen software in der prüfungsabteilung ii kann der bericht nicht in 
allen bereichen mit den vorjahresberichten verglichen werden.
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V E R ö F F E N T L I C H u N G E N  d E R  R E C H T S A N W A LT S - 
u N d  N O TA R K A M M E R N  S O W I E  d E S  V E R S O R G u N G S W E R K S 
d E R  R E C H T S A N W ä LT E  I M  L A N d E  H E S S E N

B E R I C H T I G u N G E N

in der Ausgabe des JMBl. Nr. 08/2013 wurde auf der S. 578 mit „Veröffentlichungen der 
Rechtsanwalts- und Notarkammern sowie des Versorgungswerks der Rechtsanwälte 
im Lande Hessen” leider eine falsche überschrift verwendet.

richtig muss es lauten:

M I T T E I L u N G E N  d E S  P R ä S I d E N T E N 
d E S  O B E R L A N d E S G E R I C H T S  F R A N K F u R T  A M  M A I N .

die Kammerversammlung der rechtsanwaltskammer Kassel hat am 26.06.2013 folgende

Beitrags- und Sterbegeldregelung für das Jahr 2014
beschlossen:

I.

Beitragsordnung der Rechtsanwaltskammer Kassel

§ 1

(1) Jedes mitglied der rechtsanwaltskammer Kassel zahlt einen Jahresbeitrag, den die 
Kammerversammlung alljährlich festsetzt.

(2) im Jahr 2014 beläuft sich dieser beitrag auf insgesamt

298,50 €.

er setzt sich zusammen aus:

a) beitrag zur rechtsanwaltskammer Kassel 260,00 €
b) beitrag zur bundesrechtsanwaltskammer  33,00 €
c) Öffentlichkeitsarbeit und schlichtungsstelle brAK 5,50 €

der Jahresbeitrag in höhe von 298,50 € ist am 01.02.2014 fällig.

(3) geht der beitrag nicht pünktlich ein, so wird ein betrag von 10,00 € je mahnung erhoben. 
bleiben mahnungen erfolglos, so wird der geschuldete betrag nach § 84 brAo beigetrieben.
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§ 2

ein Kammermitglied, das keine rechtsanwaltspraxis ausübt oder von der Kanzleipflicht ge-
mäß § 29 a brAo befreit ist, zahlt denselben beitrag gemäß § 1 Abs. 2.

§ 3

ein Kammermitglied, das erstmals zur rechtsanwaltschaft zugelassen wird, gilt als be-
rufsanfänger und zahlt im zulassungsjahr sowie im darauffolgenden Jahr einen ermäßigten 
Kammerbeitrag (§ 1 Abs. 2 a) in höhe von 50,00 €, wenn es nicht unter nachstehende re-
gelungen fällt.

nicht als berufsanfänger in diesem sinne gelten folgende neuzulassungen:

•	 Kammermitglieder,	die	bereits	zur	Rechtsanwaltschaft	zugelassen	waren	oder	durch	Ver-
legung des Kanzleisitzes Kammermitglied werden

•	 Kammermitglieder,	die	von	der	Kanzleipflicht	gemäß	§	29a	BRAO	befreit	sind

•	 Kammermitglieder,	die	im	Angestelltenverhältnis	tätig	sind	oder	eine	Nebentätigkeit	aus-
üben

•	 Kammermitglieder,	die	aus	einer	früheren	Tätigkeit	eine	Rente,	eine	Pension	oder	sonstige	
bezüge erhalten.

die beitragspflicht für berufsanfänger in höhe von 50,00 € im zulassungsjahr entfällt, wenn 
das Kammermitglied erst ab dem 01.11.2014 beitragspflichtig wird.

§ 4

Auch bei nicht neu zugelassenen Kammermitgliedern ist der schatzmeister berechtigt, im 
einzelfall aus billigkeitsgründen den beitrag zu ermäßigen.

der Antrag ist bis spätestens zum 15.02.2014 (eingang bei der geschäftsstelle) schriftlich 
zu stellen.

die ermäßigung des Kammerbeitrages berührt nicht die pflicht zur zahlung der beiträge zur 
bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und c).

§ 5

(1) bei berufsanfängern wird der ermäßigte beitrag in höhe von 50,00 € und die beiträge 
zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und c) zwei monate nach übergabe der zu-
lassungsurkunde fällig.

(2) bei den anderen neu zugelassenen sowie neu aufgenommenen Kammermitgliedern be-
ginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme in die rechtsanwaltskammer 
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folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen monat nach beginn der beitragspflicht 
fällig.

(3) bei rechtsbeiständen beginnt die beitragspflicht mit dem monat, der auf die Aufnahme 
in die rechtsanwaltskammer folgt. der anteilige beitrag (§ 1 Abs. 2 a) wird einen monat nach 
beginn der beitragspflicht fällig.

(4) die beitragspflicht zur bundesrechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 b und 2 c) gilt nur für die 
mitglieder, die am 01.01.2014 der rechtsanwaltskammer Kassel angehören.

(5) geht der gesamtbeitrag nicht pünktlich ein, so findet in den fällen des § 5 Abs. 1 – 3 der 
§ 1 Abs. 3 Anwendung.

(6) die beitragspflicht endet mit dem monat, in dem die mitgliedschaft in der rechtsan-
waltskammer Kassel endet. zuviel gezahlte beiträge zur rechtsanwaltskammer (§ 1 Abs. 2 a)  
werden zurückerstattet.

(7) die gem. § 5 Abs. 1 - 3 gestundeten beiträge werden bei beendigung der mitgliedschaft 
während des stundungszeitraumes fällig. 

II.

Sterbegeldregelung

§ 6

Sterbegeldkasse

(1) bei der rechtsanwaltskammer Kassel besteht als unselbständiges zweckgebundenes 
sondervermögen eine sterbegeldkasse, aus der ein sterbegeld gezahlt wird.

(2) Aus dem sondervermögen der sterbegeldkasse erhält die rechtsanwaltskammer Kas-
sel für den verwaltungsaufwand einen geschäftskostenanteil in höhe von jährlich 767,00 €. 

§ 7

Sterbegeldanwartschaft, Sterbegeldanspruch

(1) beitragspflichtig und anwartschaftsberechtigt können nur natürliche personen sein.

(2) ein rechtsanspruch auf zahlung des sterbegeldes besteht nach maßgabe der folgenden 
regelungen:

a) eine Anwartschaft auf sterbegeld besteht für die Mitglieder der rechtsanwaltskammer 
Kassel, welche im zeitpunkt ihres Ablebens der sterbegeldkasse angehören und die fest-
gesetzten beiträge vollständig entrichtet haben.

b) eine Anwartschaft besteht auch für frühere Mitglieder der rechtsanwaltskammer Kas-
sel nach ihrem Ausscheiden aus der rechtsanwaltskammer Kassel und aus der anwaltli-
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chen berufstätigkeit, wenn sie mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet 
haben.

(3) Keine sterbegeldanwartschaft können mitglieder der rechtsanwaltskammer Kassel be-
gründen, welche bei erstmaligem erwerb der mitgliedschaft das 51. Lebensjahr vollendet 
haben. diese mitglieder gehören der sterbegeldkasse nicht an.

(4) die sterbegeldanwartschaft erlischt, wenn ein mitglied ohne Aufgabe seiner anwaltli-
chen berufstätigkeit aus der mitgliedschaft der rechtsanwaltskammer Kassel ausscheidet, 
z. b. um mitglied einer anderen in- oder ausländischen rechtsanwaltskammer zu werden.

dies gilt auch, wenn das mitglied bereits 15 Jahre lang seine festgesetzten beiträge an die 
sterbegeldkasse entrichtet hatte.

die regelungen zur beitragserstattung bleiben unberührt.

(5) die sterbegeldanwartschaft lebt auf, wenn eine erneute mitgliedschaft in der rechts-
anwaltskammer Kassel vor vollendung des 51. Lebensjahres begründet wird. dies gilt nicht 
nach erstattung der früher entrichteten beiträge.

§ 8

Beitragserstattung

(1) endet die mitgliedschaft in der rechtsanwaltskammer Kassel und wird gleichzeitig die 
anwaltliche berufstätigkeit eingestellt, sind die bis dahin entrichteten beiträge auf Antrag 
ohne verzinsung zu erstatten. forderungen der rechtsanwaltskammer Kassel gegen das 
mitglied können mit dessen erstattungsforderungen verrechnet werden.

besitzt das ausscheidende mitglied eine Anwartschaft im sinne des § 7 (2) b) erfolgt eine 
beitragserstattung nur, wenn mit dem erstattungsantrag auf diese Anwartschaft unwiderruf-
lich verzichtet wird.

(2) eine erstattung der beiträge ohne verzinsung erfolgt auf Antrag auch bei beendigung 
der mitgliedschaft ohne einstellung der anwaltlichen berufstätigkeit.

eine verrechnungsbefugnis der rechtsanwaltskammer Kassel besteht hier ebenfalls.

§ 9

Auszahlung des Sterbegeldes

(1) über die Auszahlung des sterbegeldes entscheidet das präsidium der rechtsanwalts-
kammer Kassel endgültig.

(2) das sterbegeld wird nach dem Ableben des Anwartschaftsinhabers auf Antrag ausge-
zahlt. es wird regelmäßig in höhe von € 7.000,00 gewährt.

in besonderen fällen kann der betrag von € 7.000,00 überschritten werden.
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(3) das sterbegeld wird grundsätzlich nur ausgezahlt, wenn alle festgesetzten fälligen ster-
begeldkassenbeiträge entrichtet sind.

bestehen nur geringfügige beitragsrückstände, kann das präsidium das sterbegeld gleich-
wohl in voller höhe gewähren.

beitragsrückstände zur sterbegeldkasse sowie forderungen der rechtsanwaltskammer 
Kassel gegen das mitglied können mit dem sterbegeldanspruch verrechnet werden.

(4) die Auszahlung erfolgt grundsätzlich nach pflichtgemäßem ermessen an die person, 
welche der verstorbene Anwartschaftsinhaber testamentarisch oder durch schriftliche mit-
teilung an den vorstand der rechtsanwaltskammer Kassel als empfangsberechtigt bezeich-
net hat; im zweifel an die erben.

(5) machen verschiedene personen den Anspruch auf sterbegeld geltend, genießt den vor-
rang, wer die begleichung der bestattungskosten nachweist. im falle nicht gedeckter beer-
digungskosten kann die zahlung auch direkt an das beerdigungsinstitut erfolgen. 

§ 10

Beitrag zur Sterbegeldkasse

(1) der beitrag zur sterbegeldkasse beträgt im Jahre 2014

20,00 €.

(2) beitragspflicht besteht grundsätzlich bis zu dem Jahr der mitgliedschaft, in dem das  
65. Lebensjahr vollendet wird.

sie besteht höchstens 15 Jahre lang. mitglieder, welche – zuletzt mit dem beitrag für das 
Jahr 2013 – mindestens 15 Jahre die festgesetzten beiträge entrichtet haben, sind von der 
entrichtung weiterer beiträge befreit.

(3) der sterbegeldbeitrag wird in voller festgesetzter höhe am 01.02.2014 fällig. bei neuzu-
lassung beginnt die verpflichtung zur zahlung des vollen beitrags gemäß § 5 der beitrags-
ordnung.

(4) in härtefällen kann der beitrag erlassen werden, ohne dass die Anwartschaft auf das 
sterbegeld berührt wird.

§ 11

Verfahren zur Ermittlung der Höhe der Beiträge und der Leistungen

(1) die Aufwendungen für die jährlich zu zahlenden sterbegelder werden durch die beiträge 
und die erträge hieraus gedeckt.

(2) die Kammerversammlung überprüft die Angemessenheit der beiträge, der höhe des 
regelmäßig zu zahlenden sterbegeldes, der befreiung von der beitragsentrichtungspflicht 
nach 15 beitragsjahren im turnus von drei Jahren (zuletzt 2011) sowie der beitragserstat-
tung.
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(3) bei der ermittlung der höhe der beiträge sind die gezahlten sterbegelder in den voraus-
gegangenen Jahren, die zinseinnahmen aus dem vorhandenen sterbegeldkassenvermögen 
und die beitragsleistung bisheriger mitgliedsgenerationen zu berücksichtigen. 

 rechtsanwaltskammer Kassel 
 (dilcher) 
 präsident

die vorstehende beitragsordnung und sterbegeldregelung für das Jahr 2014 der rechtsan-
waltskammer Kassel wird hiermit ausgefertigt.

Kassel, den 07.08.2013 dilcher 
 (präsident)

Beschluss der Vertreterversammlung des Versorgungswerks der Rechtsanwälte im 
Lande Hessen vom 3. Juli 2013

der rentensteigerungsbetrag wird mit Wirkung ab dem 01.01.2014 um 1,2% auf € 46,74 
erhöht und die laufenden renten werden mit Wirkung ab dem 01.01.2014 um 1,2% erhöht.“

der vorstehende beschluss wird hiermit ausgefertigt.

frankfurt, den 03.07.2013 frankfurt, den 09.07.2013

 stefan siegner hans-peter benckendorff, m.A.

 vorsitzender der vertreterversammlung vorsitzender des vorstandes 
 des versorgungswerks der des versorgungswerks der 
 rechtsanwälte im Lande hessen rechtsanwälte im Lande hessen
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P E R S O N A L N A C H R I C H T E N

die personalnachrichten enthalten nur solche personalveränderungen, mit deren veröffent-
lichung sich die oder der bedienstete einverstanden erklärt hat.

Hessisches Ministerium der Justiz, für Integration und Europa

ernannt wurde:

zur ministerialdirigentin : präsidentin des Landgerichts ruth schröder – unter berufung 
in das beamtenverhältnis auf probe –.

Oberlandesgericht Frankfurt am Main

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am oberlandesgericht reinhold schulz.

Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt am Main

ernannt wurde:

zum Leitenden ober-
staatsanwalt als Abteilungs-
leiter bei einer general-
staatsanwaltschaft  : oberstaatsanwalt als hauptabteilungsleiter bei einer staatsan-

waltschaft bei einem Landgericht ulrich busch-gervasoni – un-
ter befung in das beamtenverhältnis auf probe –.

Landgerichte

ernannt wurden:

zum vorsitzenden richter
am Landgericht : richter am Amtsgericht Werner gröschel in frankfurt am main 

und richter am Amtsgericht Joachim becker in fulda;

zur richterin
am Landgericht : richterinnen auf probe dr. dr. Laura Angela sormani-bastian 

und dr. nicola-Kirstin La corte in frankfurt am main – beide 
unter berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit.

Staatsanwaltschaften

ernannt wurden:

zur Amtsinspektorin : Justizhauptsekretärin sabine Lauer in frankfurt am main;
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zum Amtsinspektor : Justizhauptsekretäre ralf hasert in Kassel, Winfried neumann 
und michael boog in darmstadt;

zur Justiz-
hauptsekretärin : Justizobersekretärinnen Kristin oliev, ekram brahimi in darm-

stadt, heidrun botscher in frankfurt am main und Yvonne ger-
lach in Limburg a. d. Lahn;

zum Justizhauptsekretär : Justizobersekretär michael pusch in darmstadt;

zur Justizobersekretärin : Justizsekretärinnen nadine subtil in darmstadt, nadine becker, 
Jennifer schröder in frankfurt am main, Julia Lein in hanau und 
christina Albrecht in Wiesbaden.

versetzt wurde:

Justizsekretärin sandra schmidt v. d. staatsanwaltschaft darmstadt a. d. staatsanwalt-
schaft gießen.

Amtsgerichte

ernannt wurden:

zum richter am Amtsgericht
– als der ständige vertreter
einer direktorin oder eines
direktors – : richter am Landgericht Klaus schwaderlapp in fritzlar;

zur richterin

am Amtsgericht : richterin auf probe Andrea besold in rüsselsheim – unter be-
rufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit;

zum richter
am Amtsgericht : richter auf probe ulrich bernard in offenbach am main – unter 

berufung in das richterverhältnis auf Lebenszeit –.

Ausgeschieden ist:

ruhestand:
richter am Amtsgericht manfred spitzer in groß-gerau.

Verwaltungsgerichte

frau hauptsekretärin Katharina reichhardt wurde von dem verwaltungsgericht gießen an 
das Amtsgericht schwalmstadt versetzt.
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Notarinnen und Notare

Ausgeschieden ist:

Auf eigenen Antrag:
notar hans peter steffan, frankfurt am main, mit Ablauf des 31.07.2013.

Aufgrund des erreichens der Altersgrenze:
notar michael franz Wolfram, Kelkheim, mit Ablauf des 31.07.13,
notar rolf erich barié, bad soden, mit Ablauf des 30.09.13,
notar ingo senger, Kassel, mit Ablauf des 30.09.13.

S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

es wird bewerbungen entgegengesehen um die stellen für:

Ordentliche Gerichtsbarkeit

 1. die vizepräsidentin oder den vizepräsidenten

des Landgerichts hanau (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 7).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 2. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht frankfurt am main (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 3. die präsidentin oder den präsidenten

des Amtsgerichts Wiesbaden (r 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

 4. die direktorin oder den direktor

des Amtsgerichts büdingen (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 4).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.4.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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 5. eine richterin am Amtsgericht – als weitere aufsichtsführende richterin – oder einen 
richter am Amtsgericht – als weiterer aufsichtsführender richter –

bei dem Amtsgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.1.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Staatsanwaltschaften

 6. eine oberstaatsanwältin – als Abteilungsleiterin und als die ständige vertreterin einer 
Leitenden oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts – oder einen 
oberstaatsanwalt – als Abteilungsleiter und als der ständige vertreter einer Leitenden 
oberstaatsanwältin oder eines Leitenden oberstaatsanwalts –

bei der staatsanwaltschaft fulda (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 8).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5.) auszurichten. 

 7. eine oberstaatsanwältin – als hauptabteilungsleiterin bei einer staatsanwaltschaft – oder  
einen oberstaatsanwalt – als hauptabteilungsleiter bei einer staatsanwaltschaft –

bei der staatsanwaltschaft frankfurt am main (r 2 mit Amtszulage nach fußnote 9).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 veröffentlichten Anforderungsprofil (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.5.) auszurichten.

Verwaltungsgerichtsbarkeit

 8. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am verwaltungsgericht gießen (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

Sozialgerichtsbarkeit

 9. zwei richterinnen oder zwei richter

am hessischen Landessozialgericht in darmstadt (r 2).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.2.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.
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Arbeitsgerichtsbarkeit

 10. eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am hessischen Landesarbeitsgericht in frankfurt am main (r 3).

die vorzulegenden dienstlichen beurteilungen haben sich an dem im Jmbl. vom 1. Juni 
2012 (s. 196 ff., Anlage 1, ziffer 2.3.) veröffentlichten Anforderungsprofil auszurichten.

vollzeitstellen sind grundsätzlich teilbar.

bewerbungen von frauen sind besonders erwünscht.

Aufgrund des frauenförderplans besteht eine verpflichtung zur erhöhung des frauenanteils.

schwerbehinderte richterinnen und richter, beamtinnen und beamte sowie Angestellte 
werden bei gleicher Qualifikation bevorzugt berücksichtigt.

bewerbungen sind auf dem dienstweg zu richten an:

zu nr. 1, nr. 2, nr. 3, nr. 4, nr. 5, nr. 6, nr. 7, nr. 8, nr. 9 und nr. 10 binnen drei Wochen an 
das hessische ministerium der Justiz für integration und europa.

Eine Beschränkung des Auswahlverfahrens zu Nr. 1 bis Nr. 10 auf eventuelle Verset-
zungsbewerberinnen und -bewerber bleibt ebenso vorbehalten wie eine an Verwal-
tungsbelangen orientierte Ermessensentscheidung zwischen mehreren Versetzungs-
bewerberinnen und -bewerbern.

R ü C K N A H M E  V O N  S T E L L E N A u S S C H R E I B u N G E N

die Ausschreibung der im Jmbl. vom 1. dezember 2012, S. 776, Nr. 3. ausgeschriebenen 
stelle für

eine vorsitzende richterin oder einen vorsitzenden richter

am Landgericht hanau (r 2)

wird zurückgenommen.
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